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L 
Man muß kein erklärter Materialist sein, um 
die überragende Bedeutung anzuerkennen. 
welche die WirtSchaft nicht nur für die ele­
mentare Reproduktion des Individuums, 
sondem auch für seine sonstigen Lebens­
chancen, nicht nur für die historische Staats­
und Rechtsenewiekluog, sondern auch lür 
das politische Schicksal der Gesellschaft als 
ganzer hat. Die gegenwärtige, durch zu 
schmale Wachstumsralcn und Massenarbeits­
losigkeit geprägte Konjunktursituation mit 
ihren vielfältigen sozialen Auswirkungen do­
kumtntiert auf; neue die gesamtgeselJschaft­
liehe Wichtigkeit der Okonomie. Bereies der 

Gesetzgeber des '9. Ja.hrhundens w~r stark 
mit der Regelung durch die ökonomic auf­
gegebener Probleme beschäftigl. Besonders 
l:U nennen sind die rechmcchnisch von der 
P~ndektenwissenschaft übernommenen bür­
gerlichen Erwerbsfreiheiten des BGB; d.1S 
bereits zusammen mie der Durchsetzung der 
Gewerbefreiheit auftretende Gcwerberecht; 
das Handcls- und Aktien-, das Wertp~pier­
und Parcmrechr; nichr zuletzt auch der Be­
ginn der Sozialgescrzgebung, welche be-

, Vgl. A. Nussb.um. D:tS neue d"Ul5<:he Wirt­
sch.hsrtclll, ',910, 1. Aufl. '911; E, R. Hub.r. 
Wiruch,f'$vtrwa.!<ungsre,h,. I. Aufl. '9J' ; J. 

kanntlieh die dysfunkrionalen Folgen der ka­
pit:Jislischen Industrialisierung abfedern 
sollte. Dabei uigee sich von Anbeginn die 
arbeitsteilige Zersplitterung einer Rechtsma­
terie, deren Gegenstand: das kapitalistische 
Wirtschahssyseem, doch ein relat iv ei nhcitli­
cher isl. 
Nach dem L Welrkrieg wurde die Okkupa­
lion des GeseTZgebers durch die Okooomie 
mir dem Aufkommen des Arbeitsrechts (wei­
ches das Verhäl!nis von Kapital und Arbeit in 
der Produktion regelt und daher genuines 
Wirtschaftsrecht ist) und einem sich auswei­
renden Sozi:l.lrecht noch verstärke. Dies ge­
schah bereits auf dem Hintergrund der Er­
fahrung einer staatlich organisierten Kriegs­
wirtschaft und ihren Folgewirkungen auf die 
Nachkriegsökonomie. Der wirtschaftliche 
Funktionszuwachs des Staates in und nach 
dem L Weltkrieg fand seinen Reflex in einer 
sich lastend fonnierenden Winschahsrechts­
,heorie'. Seitdem hlt sich der Sieges2ug des 
Winschaftsrechts fortgesetzt, das umfassend 
als Recht des ökonomischen geseIlschafLli­
ehen Teilsysrems, gcnaucr: seiner Rahmen­
bedingungen und B~t.andsvorauS5et2ungen, 
seiner Struktur, Funktionsmcchanismen und 
ökonomieimern zu r~gulierenden Folgewir­
kungen. definiert werden muß. 
Die qualiuliv und quantitativ dyn~miscben 
Elemente heutiger Reehtsenrwicklung liegen 
im WirtScbaftsreclu: im Globalsteuerungs­
recht (Typ: Stabiliräts- und Wachstumsgc­
selz) einschließlich des Wenbewtrbsrechts 
(das gut lO Jahre alle KarteIIgeset?: befindet 
sich gegenwänig in der 4. Novellierungspha­
se), in der suukcurpolitischcn Gcserzgcbung 
(z . B. Förderung dcr Landwimcholft und des 
Steinkohlenbergbaus, Berlinhille) cinschließ­
lieh der Arbeirsmarktpflege (Typ: Arbeits-

W. Hcdcm~o". Reichsgcnchr und Wirt5<'h,lts­
rechl, '9'9' 
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100 förderungsgeset2, seil seiner Verkündung 

1969 bereits in der s. Novellierung), im Un­
temehmensverfassungsrecht (aktuell: Milbe­

.S\immungsgeseI2 von 1976), im Verbraucher­
schutzrecht (1.. B. AGB-Gesetz) und in der 
EWG-Geseu:gebung. Als neuc:srer politi­
scher hhita zeichnet sich das Umwe!t~hutz­

recht ab. Mir der Dominanz des Wimchafts­
rechts reflektiert du Recht den .funktiona­
len Primat. des ökonomischen Teilsyslcms 
im Gesellsehafrssystem (Luhmann), scinc 
ana.lytisch von der im organisierten Kapitalis­
mus .dominierenden Rolle. des Staates zU 

trennende "determinierende Rolle. (Pou­

la nt7..a.s)'. 
Die sich gegenwärtig abzeichnende Kon­
junkrur an Gesarntdarslellungen über das 
Winschaftsrecht nägt dem, wenn :weh ver­
spiiret und inhaltlich noch unvollstinclig, 

Rechnung. Dabei ist das ökonomische Sy­
stem zu begreifen als vom MOlOr privarer 
Profitmaximierung vorangetriebener, weitge­
hend durch oligopolistische Preisrnacht ge­
steuerter, staatlich beeinflußter Tausch- und 
Handlungszusammenhang paniell konkur­

rierender Kapit.aleinheiten. Nach dem 2. 

Weltkrieg harte die Wirtschaftsrechrstheorie 
nur relativ zögernd die im sozialen Dreieck 
von Kapital, Politik und Recht auhrelenden 

Strukturprobleme, die heute zunehmend als 
Sceuerungsprobleme perzipien werden, zu 

bearbe;len begonnen. In den socr und frühen 
60er Jahren waren Schwerpunkte der Dis­

kussion gewesen die Frage nach dem Win­
schaftsmodel! des GG - eine Diskussion, die 
nach der Durchserzung der Montanmitbe­
stimmung (19S t) und der DritrelparitiÜ im 

Aufsichtsral durch das BetrVG (19p),lange 
Zeit praktisch folgenlos. erst heure ihren .Er­
trag. im Streir um die Verfassungsmäßigkeir 
der Mitbestimmung erbringt -, zum anderen 

2 N. Luhmann, Wiruch:llt .1$ $Oli.les Sy ... m. in: 
ders .• Soziologische Aufklärung, Bd. I, Opl.­
den '973. J. Aufl., S. 115 fI. ; N. Poul.mzas, 
Politis.-he Macht und ge$cllscha/dichc Kussen, 
Fr~nkluf( 1975, 1. AulJ., S. 11, ., . 

Z. B. die ~. Aufl. von E. R. Huber. Wirucha/t,­
verw.lrungmcht (1953/54) und Schcuner/Schü­
k. Die st:udichc Interven.ion im Bereich der 
Wjnsdult, VVDStRL Helt J'. S .• H. ('954)' 
z. B. K. Stern. Rechtsfragen der offentliehen 
Sub"cntionierung PrivlICr, JZ 1960. S. pS 11.; 
K. H. Friauf, Vedassungsrechtliche Grenzen 
der Winsch.ltSlenkung und S01.i.algesllltung 
durch Steuergesetze, '966. 
R. Wiethöhu. Rech.swissenschaft, Fraokfun 
'968: H .-H. H.!.trwich, Soz;a]st""poSlu],t und 
ge!ellsch,fdicher <taru! quo, Opladm '970; 

die Vermachlung der Wimch.h - ein Tum­

melplatz ordolibcraler Ideologien -, soweit 
die Beschäftigung mit Wirtschaftsrecht nicht 
überhaupt nur Exegese gesetzlicher Teilbe­
reichsmaterien, d. h. Winschaftsrechtdogma­

tik, gewesen war. Das rechtliche Wirucha!ts­
lellkungsinstrumentarium des Sraatcs war 
nu r vereinzelt thematisien worden). Später 
W:lT es zu einer Reihe von Spezialsrudien 
über Winsehaflslenkung via Subventione.n. 
Steuern, öffemlich-recht!iche Auflagen usw. 

gekommen', Erst mit der Rezession 1966/67 
und der Studenrenbewegung begann einer­
seits auf breiter Front ein keynesianisch aus­
gerichtetes Steuerungsbewußrsein in die 
Winschaftsrechtslhrorie einzuziehen. ande­
rerscits erhielten nun alte Vorbilder sozial­
wisscnschaftlich informierter Rechtsrheorie 
(M~n:. Weber, Renner, Kahn-Freund) eine 

neue Faszination. Relativ frühe, noch heute 
beachcenswene Beispiele eines gewandelten, 

d . h. politischen und interdisz.iplinär anset­
zenden Wissenschaflsversündnisses bei der 
Anllyse von Winschaftsrechl sind die, aUer­

dings politisch, konzeptionell und merho­
disch unterschiedlich ausgerichtetcn Arbei­

ren von R. Wicthölter, H.-H. Harrwich und 
SternJMünch/Hansmeyer' . Aus der Umge­
bung von Wiethölter kommen einige jüngere 

Autoren, im Gegensatz zum liberalen Inspi­
rator jedoch zum Teil marxistisch orientiert', 

Diese Aufzählung ist keineswegs erschöp­
fend'. Auch die drei hier zu besprechenden 
Arbeiten sind Ausdruck eines gewandelten 

Versündnisses von WinschaftsrechtStheorie. 
Gegenüber dem lange Zeit den Markt allein 
beherrschenden. '977 bereits in der S. Aufb­
ge erschienenen Buch von Rinck stellen sie 
einen FortSchritt dar ; sie sind allesamt, wenn 
auch je umerschiedJich, weniger naiv-ideolo­

gisch, weniger begriflsexegelisch und insge-

StcrnJ}ylünchJHan<mcy~r, Gc<Ctz zur Förde· 
rung der Stobili"t und d ... W~ch.srums der 
W;rlsch:UI, Sluttg>rt J97'. mi, d.r Here;nnoh­
mc d..-s Finlnz,.,; .. ensc~artlers H.mmeyer für 
diese >. Aun., die sich wie ein ökonomisch~s 
Lehrbuch üb~r Globalsteuerung liest. 

6 G. BTÜggeme.ier, Entwic.kJung des RechtS im 
org~nisiertcn K.piralismus. 1 Bd., Fnnklurt 
1977/78; D. Hart. Allgemeine Geschwbedi.n· 
gungen und Justizsynem. Kronberg !~74; eher 
~nksliberal: eh. Järg .. , Die klassische Konzep­
tion dos Internationalen PrivatrechtS und d:>< 
Recht des unlauteren Wettbewerbs, R.bels Z)6 
( '97·)· 

7 Vgl. l. B. des weil~ren R. Kniep,.,.. Weltmarkt. 
Winschaltsrechc und N.tion.lsu.t. Frankfun 
'976. 
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salUt sotialwissenschafdich ~ufgekläneri. 

Die minlerweile eingetretene Ernüchterung 

bezüglich der suadichen Wirrschaftssteue­
rungskapazität, welche VOr allem die politö­
konomische Planungs forschung auf den Be­
griff gebracht hat'. verarbeiten sie freilich 
noch nicht. 

". 
In das Zentrum einer kritischen WirtSchafts-
rechtstheorie hat sich nun Reich mit einer 
umfangreiches. theoretisches und empiri­
sches Malcrial verarbeirenden. lehrbuchani­

gcn Gesamldarstcllung des WiTlSchaftsrechts 

gesetzt. Er resümiert mit ihr zum Teil kleine­
re vorangegangene Einuurbeiren zum Wett­
bewerbsrccht. zum Verbrauchct"SchUlz usw. 
und beschränkr sich in der Hauptsache auf 
den Bereich des Gürennarktes (S. to), kJam­
men also Arbeits- und Kapitalm~rkt 3US. 
Den didaktischen Charakter betonen die ~us­

führlichen Literal\!rhinweise am Ende jedes 
K.lpitels 10. Politisch ist Reich ~Is realistischer 

Reformsozialist zu bezeichnen, wIssen­
scharupolitisch als marxistisch inspiriener, 
empirisch orientierter. rechtsdogmatisch 
kompetenter und interdisziplinär ausgerich­

teter Forscher. Ohne Scheuklappen zeigt er 

sich .luch der Sprache der $ystemtheorie ge­

genüber aufgeschlossen od~r verwende! rol­
lentheoretische ErkJärungsmuster (S. 192). 
Im Einleirongskapitel erläutert Reich seinen 
thematischen Einstieg vom Markt her, serzt 
sich u. a. mit Weber und Luhm31U1 ausein3n­

der, kririsiert die neoliberale Schule, geht ~uf 
Man< und Pasukanis zurück und streift - un­

ter Außerachtiassung der modemen marxisti ­
schen .Kapirallogiker. und .Staacsableiter« 

- die kritische Stutstheorie, und zwar in der 

Stamberger Version (Habermas. Offe). für 
die Reich deutliche Sympathien kundtut und 

an die er sich anlehnt (in der übernahme der 
Theorie des .organisierten Kapitalismus~. in 

einem mitunter [So 3) sehr vorsichtig formu­
lienen Materialismus). Auch mit der mittler-

8 G. Rinck. Wiruchaftsrecht, s. neubearb. Aufl .• 
Köln usw. t977' ~Die Bundesrepublik ist nich, 
bpi,ali~isch und nicht soziJli,tisch, sie be­
~im ... eine marklV>"iruchafrliche Ordnung. 
(Vorwort) .• [m Wiruch.fwechl trin d .... AI/ge­
meininteresse dem Gewinnstreben des cin~d­
nen entgegen- (S. ll). Vgl. demgegenüber z. R. 
die wiruchaftm:chrlich vorankcrtcn Milliarden­
subventionen des Suate, für die unluschiedli­
ehen ~pitalgruppcn. 

') Z. B. V. Range J G . Sehmieg, Restriktionen 
• ",,,Iicher Planung. Frankfurt o. J. 

weile in den Hintergrund getretenen Scarno­

kap-Theorie sent er sich auseinander. Dies 
~Iles geschieht auf geddngrem Raum, sehr 
prägnant und konzentriert, und ist in seiner 

Spannweite für ein Winschaftsrechtsbuch 
einmalig in der Bundesrepublik. 
Am farblosesten bleibt Reich noch bei der 
Skizzierung seiner eigenen Position, die oh­
nehin auf einer Ebene der Komplexiciilsver­
arbcitung unterhalb derjenigen der von ihm 

diskuuerten ökonomie-, rechts- und st.1ats­
theoretischen Konzepte verbleibt. Reich ana­
Iysien einen »Doppelcharakter des Rechts«, 
einen .Grundwiderspruch des WirtSchafts­

rechcs~ (S. 65) und gibt sich mit dieser Spra­
che als der marxislischen DenkuadiIion ver­

pnichlet zu erkennen. Nach dieser zentralen, 
sich durch d~ ganze Buch ziehenden These 
dient auf der einen Seile das Wirrschafcsrecht 
dem Schutz des privaten Marktteilnehmers 
auch und gerade gegen den Sta3t. auf der 
anderen Seite ermächugl es die staatliche I n­
tervenuon jn eben diesen Markt. Dies ist .. ber 
im Grunde nur eine Variation der bekannten 
These von der widersprüchlichen Existenz 
einer weircrbcstehenden, staats freien und li­

beral-rechtsstaatlichen Privacrechtsgesell­
schaft in einer langst durch und durch politi­

schen Gesellschah " . 

Den Stellenwert der Reichschen Arbeit kann 
~uch ein weiterer Einwand nicht schmälern, 
der kritisch vorzubringen ist. Er geht dahin, 
d:tl! Reich in seiner Analyse vom Markt aus­

geht, ihn bezeichnet er ~Is das »sozialäkono­
mische Grundphänomen der bürgerlich-b­
pitalistischen Gesellschaft« ($. 21). Der Mac­

~ismus hingegen nimmt es für sich als Ver­
dienst in Anspruch, von der verdinglichten 
und mystifizienen Markewe!t mit ihrem fik­
tiven ÄquivaJenlenrausch und ihrem Geld­

schleier in das Wesen der kapitalistischen 
GeseUschaft: der allein wertbildenden Pro­
duktion. vorgestoßen zu sein. Und nicht der 

M.arkt hebt die kapitalistische Gesellschaft 

aus den vorangegangenen Sozialformarionen 

10 Die jedoch nicht l,ci sind von em.unlichen 
Lücken. Es lchlen z. B. H . Ronleuthn" 
(Hrsg.), Probleme der m'rJ<istischen RechtS­
theorie, Frankfun 197 S und die aufschlußreiche 
Fallsrudie über die Novelliclllng de. Kartellge­
$L'tUS vOn P. GronilJl. Strtlklurproblcmc sta,"­
(jeher PI1Jlung, Hamburg '974. 

It J. H.~rlTU5. Ober den Begriff der po~Ii<chcn 
8etciligung. Vorwon zu Fricdeburg u. a .• Stu­
dent und Politik.. Neuwied und S"lin '969. J. 
Aufl.. S. lJ; R. Wierhöher. Rechtswissenschaft • 
,.2 . 0 .• S. 179/1. 
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10Z heraus - einen solchen kanmc bereits die 
einfache Warenprodukcion Roms oder der 
min.elaherlichen Stadt -. sondern das Ein­
dringen des sich selbst verwertenden Kapirals 
in die Produktion. Kritisiert werden soll nun 

aber nicht der Reichsehe .Revisionismus". 
für den es gute theoremche und vor allem 
pragmatische Grunde geben mag, sondern 
die fehlende Begründung für ihn. Eine solche 

h~ne einem Autor, der für sich marxistische 
Positionen reklamien, gut ange.st:lJlden . 
Im 1. Kapitel .Markt und VerfaHung. legt 
der Autor den Schwerpunkt nicht so sehr auf 

die bereits anderen Ons" gut dokumenr.iene 
Entwicklung vom frühen NachkriL"gs-Ami­

kapitalismus aller politische.n Kräfte über die 
Restauratlonsphase und die rechtJiche Insti­

tutionalisierung keynesianischer Len kungs­
instrumente Ende der 60er Jahre bis zu den 
gegenwartlgen Le-gjtimationsdefiziren der 
-Marktwirtschaft«. Vielmehr konzentriert er 

sich auf die verfassungsrechtliche Ebene. 
Dazu zieht Reich eine FtiJle von Entschei­
dungen des 'Bundesverf~ssungsgenchtes und 
von verfassungsrech(Jjchen Lehrmeinungen 
heran. [m Streit um die Enrscheidung des 
GG für eine bestimmte Wirtschaftsordnung 
legt er, allerdings unbeabsichtigt. das de7.isio­

nistis<he Elend einer überlorderren Verf as­
sungsrechtslehrc offen: Je nach politischem 
Standort werden von links (Abendroth, 

Hanwich, Däubler) wie rechts (Nipperdey, 

Herzog, Rupp, Mesrmäcker) die unter­
schiedlichsten Ergebnisse (die Spannweite 
reicht von rigiden marktwirtschaituchen 
Vorstellungen bis zu sozialistischen Konzep­

ten) mit unterschiedlichen Methoden anh:llld 
der verschiedensten VerlassungsUtikcl "~b­

gelcitet~. Wiethöher spricht in diesem Zu­
sammenhang treffend von »Erfindungen. 'J. 

Die sich anschließenden Passagen über Art . 

12, 14, 1 GG sowie über den Verhältnismä­
ßigkeits-, Rechtsstaats- und Gleichheits­
grundsatz als .Generalklauseln zur Ein­

schränkung staadicher Markrlenkung. lesen 
sich wie die eines gelernten, knuschen Ver­

fassungsrechtIers. Reichs Resümee der Ver­

fassungsrechtsprechung ist. daß im Aus-

.. Z. B. M. Welteke, Theorie und P=is derSozi.­
Irn Muklwinscl.:U" Einführung in d,. pol",­
sch. tlkonon\ic der BRD, F~nkfun , 976. 

IJ Artikel .Winschaftsre.:h ... in: A. GÖr~I:t. 
(H"'g.), Handlexikon zur Redllswi«cnsch.f" 
Mlinchen t97>, S. 53 I. 

'4 Flir das Ende der 60er J ehr. habe ich ver<uchl. 
diese anh~nd der einschl'gigcn Bundesgesetze 

gangs punkt diese Grundsätze den Staa, au f 
eine .reaktive. Wirtsch:lftspolitik verweisen, 
ohne ihm Marktinterventionen generell un­

terS.lgen zu können. Als Gegenstrategie em­
pfiehlt er eine politisch bewußte, emanzipa­

lOrisehe Vertassungsinterprct3tion (S . tI8). 
Im J. Kapicel .MarJ;\r und Lenkung. gcht 
Reich von einer zutreffenden Sicht der Dia­
lektik dic:ser beiden Variablen JUS : fn der 
spärkapilalis,ischen ökonomie verschmelzen 
die naturwüchsigen M.rktkräfte untrennbar 
mit den oligopolistischen sowie den staatli­
chen Organisationsleistungen, wobei aber die 
Bezeichl)ung -mixed economy~ für dieses 

Phänomen, weil mißverständlich, vermieden 
werden sollte. In diL-sem Kapitel zeigen sich 
jedoch zwei für die überkommene Win­

schaftsrechrslheorie überhaupt exemplari­
sche Defizire. Theoretisch fehlt eine Ausein­
anderserzung mit dem Keynesianismus, me­
thodisch feh It eine Bestandsaufnahme win:­

schaitslenkender ProgrJmme anband der ein­
schbgigen Gesetzgebung. Der Keynesianis­
mus stellt im ökonomischen Theoriegebäude 
die dritte (und politisch miniere) Säule zwi­
schen Neoklassik und marxistischer politi­

scher ökonomie dar. Die Gegnersch.ft des 
Marxismus ziehr er sich durch sein syscem­
stabilisierendes lntere~e, die der NeokJassik 

durch seine schonungslose An:tlyse der im­

manenten Strukturdefekte des sich selbst 
überlassenen Marktes zu. Reichs DarstdJung 
der (keynesi~nischen, im StWG verankerten) 
Globalsteuerung ohne Keynes halte ich unler 
theoretischem und theoriegesehichdichem 
Aspekt für verkürzt . Seine weitgehende Au­

ßerachrlassung der empirischen Gesetzge­
bung mit ihren differenzierten globalsteuern­

den. strukturpo!itischcn und den Kapica!ex­
port fördc:rnden Lenkungssrr.1regien" be­
schwört die Gefahr eines Wirtsch.lfrsrechts 
ohne Wirtschaftsgesetze herauf. Sie besteht 

besonders an dieser Stelle, ist aber im gesam­
ren Buch präsent . Denn es wird, mit Ausnah­
me einiger ZentraJgesenc (GWH, BBankG, 
Außenwinscha.ftsG, AktG, StWG, UWG, 

AGBG. Arr 91.1. to<\a, 1°9 GG) ganz über­
wiegend nur die Gesetzgebung berücksich-

n,chlukonslruicrcn. vgl. P. N2h~mowi,'L, Ge­
setzgebung in den kri,ischen Systemjlhren 
I 967-<S9. Eine R.ekonstruktion .p •• lu.piuJisti­
sehen St.atshandelns, Frankfurt 1978, S. I)j !f. 
und 166 fl. Ein tentnl« Erg.bnis dtr Un,ersu­
cbung iSl. daß C~. 'I, aUer analy!'ierten BundC'Sge· 
serze in dies.r oder iener Form Wirtscl.altsge­
S(;'>'c sind. 
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tigt, die Gcgenstand der Entscheidung eine'l 
oberen Gerichts geworden ist. Diese Selekti· 
vität ist ~bcr kaum :w rcchrfenigen. Reich ist 

daher auch gezwungen, mangels empirischer 
Masse das IGpieel aufzufüllen mir der Dis· 
kussion investi tionslcnkender und Stru klUr· 
politischer Modelle ( "a ktive~ Strukturpoli­
tik, direkte Investitionslenkung usw.) . 
Mi! dem vornehmlich sozillintegrativcn Lc­
girimationszwecken dienenden Verbr:lueher­

schulz. beschäftigt sich das 4. Kapitel .Mlrkt 
und Verbraucherschutz... Hervorzuheben ist 

hier der Ansatz einer poJieÖkono.ruschen 

Theorie des Konsums, die E!emente der mar­
xistischen Warenästhetik (H~ug) aufnimmt. 
Dic praktisch-reformerische Haltung des 
Autors wird deutlich an seinen l'I.-chLSpoliti­
sehen Veränderungsvorschlägen zur Kom­
pcns31ion des .struk!ureJll'n Ungleichge­
wichts ·,wischen Unternehmen und Konsu­
menten.: Zum einen Ausbau des Bundeskar­

tcllamtes zu einer ">:enlra!en Verbraucherbe­
horde. mit umfassenden Kompetenzen Z.tH 
Koncrolle des Anbicterverhaltens (Preis- und 
Produktgcstahung, Werbung, AGB), zum 
anderen Sriükung von Verbrauchergegen­

macht, vor allem durch Umfunktionierung 
der Gewerkschaften zu V erbraucherverbän­

den (S. ll8 H.). Hier zeigt sich jedoch wieder 

einmal die labile Rcalisicrungschance und da­
mie auch : die generellc Problematik sozialre­
formenseher Strategien. Gerade in Rezes­
sionszeiren wird die Unternehmerschaft, ob­
wohl für alle sichtbar kollektiv potenz­
schwach, zum vcrhltschelten Schoßkind der 
Politik, substanrielle Einschränkungen ihrer 
Autonomie wie die von Reich vorgeschlage· 
nen wird sie zu verhindern wissen, und auch 

die Gewerkschaften haben andere Sorgen als 
den Verbraucherschutz. 
Mit der siku!arcn Konzentration in der kapi­
talistischen Wiruchalt und den bisher ver­

geblichen rechtlichen und politischen Maß­
nahmen ihrer Bekämpfung sent sich Reich 

im 5. Kapieel -Markt und Konzentr.ltion~ 
au~einander. Die alte reformerische Linke 

haue ja, fasziniert durch die neuen Möglich­
keiten planvollen Winschaftshandelns von 

Großunternehmen, jenem ökonomischen 
GegenmusttT z.ur Anarchie des Konkurrenz.­
kapitalismus, noch eine positive bis .lmbiva-

lj Zitiert bei W. Holmann, Ideengeschichte cl.". 
sozialen Bewegung des " . und lo.1,hmun­
dcns. Ber~n '970, s. '77 . 

16 R. Hilluding, Da> Fino.nzkapil.l. Bd. 11., 1. 

lenre Einstellung gegenüber der Monopoli­
sierungstendenz gehabt. Für Bernstein ist die 

"Vorgeschrittene Zentralisation der Betrie­
be ... für die Sozialisierung von Produktion 

und Distribution dic materielle Vorbedin­
gung«" . Hilferding sieht im ~Gcncralbr­
tell., einem dic ganze VolkswinschaIt be­

herrschenden Supermonopol, auf das hin die 
bpitalisrische ökonomie tendiere. den Um­

schlag zum Sozialismus: die ,.geregelte Ge­

sellschaft. '". Und auch der von Reich aus­
führ!ich z.i1iene (S. 237) N~phtali gewinnt 
noch !9l8 den .neuen Org~nisationsfor­

men N , deren ~hochkapitalistischen Charak­

ter" er geißele, einen positiven Aspekt ab: 
von ihnen könne .in letzcer Linie ein großer 

Antrieb in der Richtung der Entwicklung zur 
Demokratisierung der Wirtschaft ausgehen a 

und begi nne bereits auszugehen. 
Mittlerweile ist diese Emphase der Reform­
linken verflogen. Dcr modeme reformerische 
Linke Reich bekämpft uneingeschränkt die 
WinschafLSkom.emration, und "Zwar vor al­

lem wegen ihrer Verbr~ucherfeindlichkeil. 

Auf die umsrrjrrene Wirkung der Oligopole 
auf Konjunktur und Wachstum geht er nicht 

eio'7. Er konzcnrriert sich auf die hemmen­
den und fördernden Auswirkungen des 
Rechts auf die Vcrmachrung der WirtSchaft 

und läßt die entscheidenden Erappen Revue 
passieren: Die berühmte. die spätere Kartel­
lierung und Synd izierung der deutschen 

WirtSChaft ermöglichende Entscheidung des 

Reichsgerichts aus dem Jahre ,8S7 (1865' 
4 Kartel!e, 19' J: 600 Kartelle und Syndikate), 
die wirkungslose Kanellverordnung von 
191} (bereits mil einer ,toatliehen Miß­
brauchsaufsicht), das die Konzenlration för­

dernde Ka.ncllgesen: von t957 einschließlich 

der NovelIierung von '973 (Aufnahme der 
Fusionskonrrolle). In der WCllbewcrbstheo­

rie entspricht der Unaufhaltsamkeit der vor­
dringenden Großunternehmen der realisti­
sche Paradigma wechsel vorn illusionären, or­
doliberJlen Leirbild vollkommener Konkur­
renz zum »weiten Oligopol. der {unktionali­
sti~chen Wettbewerbs theorie als neuer idea­

ler Markrform (deutscher Vorkämpfer: 
K::lIl1zenbach). Den wenbewcrbspolitischen 
.seructure approach., welcher dic WCllbe­
werbsstru ktur durch K,lTtellverbore, Fu-

AufL, f,.nkfun '97). s. p' f. 
) 7 Ein glühender Anhänger der Monopole ist z. B. 

1. A. Schumpcler, Klpitalismus, Sozi,lismus 
und Demokratie, 4. Aufl.. Munchrn '975 . 

IOJ 
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sionskonl rolle, KoopcraLionserleichterungen 
für kleine und minIere Untefrlchmen usw. 
(§§ J, 5b, 2J GWB) sichern will, erklän 
Reich Zu RechL für gescheiterl (S. 150 Cf.). 
Obwohl skeptisch gegenüber den Möglich­
keiten dcs Kon~entralionsstopps, seLZI er auf 
den "conduc! approach«, d. h. die st~3tliche 
Verhahenskomrol!e in Fonn verschiedener 
Preiskonlrol!inslrumente, die Verhinderung 
eines Diskriminierungs- und Behinderungs­
wellbc\Verbs, eine gt><:ielte Zusagen- und 
Aufbgenprax.is des Kanel!amtes. Damit tU! 
sich eine Parallele zu Reichs Vor~hlägen 
zum Verbraucherschutz auf, Konsequenz 
seiner engen Verknüpfung von Verbraucher­
schutz und Wecrbewerbspolirik. Die z. Z. im 
Gesetzgebungsverlahren befindliche 4. Kar­
tell novelle verfolgt jedoch eher den 'SUUCIU­

re .lpproach. weiter, vor allem durch zusätz­
liche MarktbeherrschungsvennulUngen in ei­
nem neucn § 1J3 (bei Fusion mehrerer Groß­
unternehmen, bei Einbruch eines Großunter­
nehmens in einen minels6ndischcn Markt 
usw.). Auch sie dürfte weitgehend wirkungs­
los bleiben. 
Steuer- und hutungsrechtliche, umefrlch­
mensmacht- und publiziL.ätspolitische Motive 
fühnen in den letzcen Jahrzehnten zu dyna­
mischen Veränderungen in der Umemeh­
mcnsorg~nisation, die vom Prinzip der Pri­
Vltautonomie erlaubl und wachstumspoli­
tisch erwiinscht, Gefährdungen für die Posi­
tion abhängiger Gesellschaf ten und außenste­
hender .I\klionüe, von Gläubiger-, Minder­
heils beteiligungs- und Aligemeinheitsincercs­
sen mit sich bringen: GmbH und Co KG, 
Ein-Mann-GmbH, Gemeinschaftsuntemeh­
men, faktischer Kon"l.em U$W. sind die Stich­
Worte für die neuen Formen der UMerneh­
mensorganisat..ion . Die damit aufgerufenen 
RL"(htSprobleme und die verzweigte Fachdis­
kussion kann auch eine umfangreiche und 
ambitioniene Darstellung des Winschuls­
rechts wie die von Reich nur großflächig 
strukturieren und problematisieren, ohne ins 
Detail zu gehen. Für einen Reformsozialisten 
unnötig wortkarg gibt der Autor sich aber im 
6. Kapitcl . Markt und Organisation des Pro­
duklionsmineleigentums« bei der Beslim­
mung des reformpoJilischen Stellenwerts des 
Mitbestimmungsgeset7.es von 1976. Als AI-

,8 Vgl. d .. -Geselz zur Änderung der Enlwick­
lungshiU. - SlcuergCsetzes" von '968. d .. . Ge· 
setz über steucrlic"c Maßnahmen bci Ausl""ds­
inVCS1ilionen der deulschen Winsehlft. von 
'969, d.s .. Gesetz zur Verbesserung der steuer-

terna!iven kämen in Frage: Augenwischerei, 
Sysremstabilisierung, Einbruch in die Umer­
nchmerautonomie. über die Bezeichnung als 
.."'ohlfahnssta.arliche GeseUschaftsrcfonn« 
und das relativ b:ullie Statement, daß diese 
Mitbestimmung die priv31-winschaftliche 
Marktstruklllr unberuhn lasse (5. 347), 
kommt Reich nicht hinaus. 
Die multinationalen Konzerne sind das 
Thema des letzten Kapiteh ~lnternation31i­
sierung der Märkte und Reche«. Für ihre 
ökonomische BedeulUng nennt Reich einige 
Zlhlen: 50% Anteil am gesamten Warenver­
kehr im Welthandel, 75% bis 80% Anteil an 
den Auslandsdirekunvestic.ionen (S. 363). 
Die Multis sind, und damil greift Reich eine 
bekannte Feststellung auf, als länder- und 
grenzüberschreitende Korporationen für die 
naLionalen Rechtsordnungen nicht eigentlich 
zu fassen. 
Ein Spezialrecht für Mullis gibl es, abgesehen 
VOn wenigen Ausnahmen (§ 98 Il GWB, § 16 
AußenwinschutsG usw.) nicht: 
Ausfluß der Maxime von der Handelsfrei­
heit. Sie können nauonale K.reditrestri!<.tio­
nen durch Auslandsfinanzierung unterlaufen, 
Mirbcstimmungsvorschriften durch Unter­
nehmensverlagerungen ins Ausland konter­
karieren, Volkswinschuten ~überfremden", 
die Preise je nach nationaler Marktlage opti­
mieren (S. }65 H.). Die juristische Behand­
lung der entstehenden Probleme wird exem­
plarisch an spekukulären Gerichtsentschei­
dunge!) beleuchtct (Schweizer Uhren -Fall, 
ICI, Mannesmann-Röhren-FaU, HoHmann­
La Roche, Fichte! und Sachs). Auch dem 
EWG-R~h! sind grundsätzlich SpC?;ialvor· 
schriften für die Multis fremd, wenn auch 
Gegentendenzen festzusreUen seien . Auch 
hier werden bekannte Fälle aus der Praxis 
angefühn . An Gegensuategien zur Ein­
schränkung der Machl der Multis nenn! 
Reich die Internationalisierung der Gewerk­
schaften und cincn internationalen Verhal­
tenskodex für Muhis (S. 403 H.). Zu ergan­
zen bleibt, daß die lukr.ative Förderung des 
Kapicalexports in der BundesrepubJik vor­
nehmlich den deutschen Multis zugute 
komm!. Dafür hat der Gesetzgeber ein maß­
geschneidenes Instrumentarium bereitge. 
stellt". 

lichen Wetlb.we,bslage bel A~shnd5invcst.iljo­

ntM von '97'. Zu d~n beiden letztg<nanntc" 
Gesecun ausführlich R. Knieper, Weltmarkt . 
Winseh.ftsrechl und N,I;onalsl.ar, a .•. 0 ., 
S.I&,fI. 
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111. 
Wlhrend Reichs Arbeit durchaus den Starus 

einer ausgewachsenen GesamtdarsleHung des 
konventionellen WirtSchallsrechlS in An­
spruch nehmen kann, hat das schmale, von 
SlcindorH vorgelegre Bändchen nur Einflih­
rungscharakrer. Dennoch deckt es Ihema­
tisch auch in etWa die von Reich untersuch­
leu wirr..seh,tl15rcchlliehen Teilbereiche ab, 

behandelt also z . B. das Winschaftsverfas­
sungsre<:hl, das Unremehmensrecht ein­

schließlich der Mirbeslimmung, das KlrLcll­
rechl, die Winschaftssteuerung, die inrcma­
lionale Dimension und skizziert noch so et­
was wie einen eigenen theoretischen Ansatz. 

Eine andere Akzcnrsetzung, nämlich eine 
eingehende Beschrei bung von WirtschOlfts­
aufsicht (Banken- und Versicherungsaui­
sicht), Energierecht und öffentlichen Unter­
nehmen ist allerdings unverkennbar. Stein­

dorHs Darstellungsweise ist im Vergleich zu 

Reich sehr viel srärker juriSlisch-klassifikato­
risch. Das iühn zu einer Zerstückelung in­
haltlich zusammenhängender Materien in 
kleine und kleinste Abschniue mit oflmals 

nur einigen Zeilen. Das erscheint auch didak­
tisch rUchl glücklich. Gleichzeitig ist damit 

die allgemeine Problematik einer derartig 
schmalen Einführung, die der Autor selbsr 

als .kleines Buch. bezeichnet, angesprochen. 
Eine Reihe der Ausführungen sind derart 
verkürzte Statements, daß nlit ihnen wohl 
nur der bereits in das WirtSchafts recht Einge­
führte, nicht aber der erst Einzuführende, 

etwas Sinnvolles verbinden kann. 
Hervorhebung verdient, daß Sreindorfi, an­
ders 31s Reich, der sich aui den Gü lermarkr 
beschrankt, dem Arbeitsrecht einen eig~nen 
Abschnin widmet. Damil lrägt er dem engen 
Zusammenhang vom ArbeilS- und Wirt­

schaltsrecht Rechnung. Ich würde sogar so­
weit gehen, Arbeits- und Sozialrecht als Ele­
meme eines umfassend rheoretisch zu iundie­
renden Wirtschal15rechlS anzusehen. ,I. Die 

relaliv rraditionelle, juristisch ausgerichtete 
Darsrellungsweise Steindorlfs wird auch 
noch z. B. durch den Umstand beleuchter, 
daß im Kapitel über das Kanellre<:hl jede 

empirisch genauer abgesicherte Einschätzung 
der Konzentrationsentwicklung in der ßRD 

18. In dIese fuchlllng zieh wohl auch H.·D. A,s­
mann. Die Translonn,'ionsproblcme des Pr;· 
v.lrechlS und die okonomischc Analyse des 
Rech", in: der:>. el .1. (Hrsg.), ökonomische 
Analyse des Recht>. Kronberg '978, S. 37 r. Er 
lorden das Aulgehen der Privatrechmhcoric in 

und damit eine adäquate Beurteilung der Ef­

fektiviriit des Kartellrechts fehlt. Oder soll,e 

die Einsichl in die unaufhaltsame, sich sogar 
beschleunigende Wi rlschafrskonzentr3lion 
nicht in die wirtSchaftspolit.ische Grundposi­
lion des Autors passen? Wie dem auch sei, 
würde erst sie das vorsichrige Plädoyer für 
Winschahsentflecbrung (S. 82) pbusibel ma­

chen. 
Aui der iormalen Ebene bleibl sehljeßlich 
positiv zu vermerken die pluralistische Zi­
tierpraxis, die auch marxistische Abhandlun­
gen berücksichtigt, wie überhaupt die insge­
samt um Oifenheit und Tolerierung anderer 

Meinungen bemühte Darslellung zu loben 
ist. Im übrigen gehärt Stcindorflzu den we­

nigen liberalen Juristen, die sich nichl 
scheuen, unser Gesellschaitssystem als nkapi. 
lalistisch . auch beim Namen zu nennen. 

Auf inhaltlicher Ebene ist von Interesse die 

wissenschaftspolitische Position des Autors. 
Wiethölter haI ihn noch umsundslos der or­

doliberalen RechlSlheorie zugeordnet". Zu­
mindest für das vorliegende Buch ist das 
korrckturbedürflig. Einerseits selzl sich 
Sleindorif für eine dezen I rale, auf unterneh­
merischer Autonomie beruhende Wir!­

schaftsordnung ein, zu deren Durchsetzung 

er sogar, wie gesagl, Entflechtungsmaßnah­
men in Betracht zieht. Das iSI gut neoliberal. 
Auf der anderen Seile bejaht er in Uberein­
stimmung mir der Wirtschaf15verwalrungs­
rech[5lehre'O jedoch engagiert die slaatliche 

Winschaftslenkung: .Auch Lenkung und die 

ihr zugrundeliegende Planung wird man als 

legitime Aufgabe eines Staates .\nerkennen 
müssen, dessen Grundgesetz einen An. J 5 
enthält und einen slaatliche Verantwortung 
für die Winschafl einschließenden Sozial­

staatsauftrag erteilt . (5. uO/1l I). Allerdings 
habe sie den Grundsatz der Verhältnismäßig­
keil zu beachten. D~mit scheint Steindorff in 

erw.a die Position von Kar! SchiUer zu teilen. 

Schiller wollle ja in seiner Zeit als Wirr­
s;:haflsminister eine Synthese .aus Selbstsleue­
rung gem:iß dem .Freiburger Imperaciv. auf 
der Ebene der Einzcluntemehmen (Mikrobe­
reich) lind sta:ulicher Globalsteuerung auf 

der Ebene der großen volkswimchaitlichen 
Krcishufgräßen wie Konsum, Investit.ion, 

einer umf •. «enden Wifllch3h.sre<:hlstheori~. 
'9 R, Wiclnölrer. Artikel -WirtSenaftsreeht-. 

~ . 1, 0" S. SJ4. 
20 Vgl . die Einführung von U. Scheuner LU der<. 

(Hrsg.), Die suadichc Einwirkung auf die Wirt­
Kh:lff. Fr""klun '97!. 

JOJ 
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106 Export usw. (Makrobereich)" . Das wie­
derum liegt durchallS auf der Linie von Key­
nes. Zwar verlangen auch die Ordoliberalen 
nach SU:lIscingriffen. aber doeh nur zur Er­
haltung des Wettbewerbs. Staatliche Len­
kung von Konjunktur und Wachstum lehnen 
sie ab. D.1S verkennt wohl Steindorlf, wenn 
er meint, daß die vom Oricntierungsrahmen 
85 der SPD für den Fall ungenügenden Wect­
bewerbs aufgestellte Forderung nach iM'esti­
tionslenkenden Maßnahmen .sich insoweit 
voll mit den Forderungen der neolibera.lcn 
Schule deckt« (S. Ut). Eine derartige Auf­
weichung würde den Neoliberalismus seines 
kohärenten Sinns berauben und die Grenzen 
zum an stndieher WirtschaftSsteuerung, 
nicht aber an Wecrbewerb interessierten Key­
nesianismus und sogar zu planwiruchafrli­
ehen Konzepten verwischen. 
Steindorff hat daher mie scinen eigenen, aus 
neoJiberalcr Empörung entStandenen, radi­
kalen Forderungen zur Kompensation feh­
lenden Wellbcwerbs, die über Aulsichtsbe­
hörden bis zu InvestitionskontroHe und So­
zialisierung gehen (5. 22, 82), die neolibera­
len Grenzpflöcke schon weit überschritten. 
Mit seinem vorsichtigen Plädoyer für eine 
paritätische Mitbestimmung (S. ,,6) h.andelt 
er ohnehin dem Verdikt des mitbestim­
mungsfeindlichen Stammvaters der ordolibe­
ralen Reehtsschule, Fr:un. Böhm, zuwider. 
Die schwer faßbHe Komplexit.it seiner Posi­
tion, die der Gutwillige ah undogmatische 
Offenheit loben. der Böswillige als Eklekti­
zismus ablehnen dürite. erhöht der Autor 
noch, wenn er 4um einen der materialisti­
schen WinschafLSthcorie ein rdatives Recht 
einräumt (S. I), zum anderen in der Manier 
eines konservauven Idealisten als Ziel des 
bestehenden WiruchaftsrechlS die. Verwirk­
lichung politischer Gemeinschaflsziele und 
utsächlicher Gerechtigkeit. proklamien 
(S. 7). Paradox ~ugespifZ(: Sleindorfi ist ein 
sozialrefoTnleriscber, keynesianisch ausge­
richteter. radikaler Neoliberaler und materia­
listischer IdeaLst. 
IV. 
Gegenüber den Büchern von Reich und 
Steindorlf, die bei aller Verschiedenheit in 

lt K. xhiller, Prcisstabihü\ durch global. Steu.­
rung du Marktwinschaft. in : F. Naschold u. W. 
V~th (Hcs(;.), Politische P'.nungssysteme, 
Opt..den '973. S. '0'. 

)1 Eine 3wführlichc Aus<in1ndcrsCt~.ung mit der 
Ncokbs.sik bringen HUnI/Shennan, Okonomie 

theoretischem Ansatz und politischer Posi­
Lion in ihrer thematischen 5trukcurierung 
und Spannweite eine weitgehende Deckungs­
gleichheit aufweisen und auch in ihren Re­
lonnüberlcgungen mitunter in die gleiche 
Richtung zielen. prisenLieren Merrens el al. 
einen auf mehreren Ebenen andersanigen 
Ansau. 
In Materialauswahl und Schwerpunkeseezung 
wollen die Autoren dadurch eine -gewisse 
Komplementarität . zu den heiden Büchern 
halten, daß sie sich auf die für die ,·Wirt­
schaftsordnung. einschlägigen Normen be­
schränken, auf das, was sie als den "Allge­
meinen Teil . des WirtschaftsrechLS abgren­
zen "on seinem .Besonderen Teil •• der Nor­
mierung .. sektor:tler Wirtschaftspolitikcn. 
(5. '9J 1.). Methodisch wird eine Problem­
orientierung und keine Lösung dogmatischer 
Streitfragen intendiert (S. '94). Rechtsrheo­
retische Ausführungen nehmen einen breiten 
Raum ein. Didaktisch erscheint das Konzept 
nicht ungeschickt. auch wegen der den ein­
zelnen Kapiteln vorangestellten, Cl(emplari­
sehen Groß-Statements berühmter Männer 
oder Denkrichrungen sowie eingestreuter 
Problembeispiele, setLt aber doch eine 
Menge Vorwissen voraus, vOr allem zur nöti­
gen Einschätzung seiner impliziten theoreti­
schen und politischen Prämissen, wohl zu 
viel für einen Jurastudentcn mitderen Seme­
sters. 
Auf der inhaltlichen Ebene zeichnet sich das 
Werk durch eine surk ökonomische Aus­
richtung, und zwar im Sinne der neokl.l5si­
sehen Schule aus. Gesellschaftstheoretisch 
bedient es sich der Formalsprache der über­
kommenen, d. h. nicht politökonomischen 
Syslemrheorie, poli(ikwissenschalrlich über­
nimmt es den Pluralismusansatz. ökono­
misch-soziologisch die These von G:Jbr.lith 
über die Dominanz der »Technoslrukrur. im 
bpieal islischen Großbetrieb. Neoklassik. 
traditionelle Systemtheorie. Pluralismusrneo­
rie und T echnostrukrurhyporhese, allesamt 
mehr oder weniger affirmativ und ideologie­
halrig, verbinden die Autoren weithin unbe­
fragt zu einem im Grunde sehr unkritischen, 
nur punktuell hinterfragten Amalgam". Für 

>u. traditionell" und radikaler Sich" 1 Ud., 
FClnklun '974. die ,ber ncbelllnderem Wich,i­
gen und Eillschl.g;gcn. vOr ,lIcm lUS der oko­
nomischcn Li,cralUr (>.. B. dcn Schriften von 
Erich Prei,er), unb.rückslchtigt geblieben ist. 
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ein rechlSwissenscnaftliches Srudienbucn Im 
allerdings die Rezeption derartiger Theorien 
immer noch eine fon.schrilCliche Funktion. 
Fur die Verbindung von Neoklassik.. die 
Ende des vorigen Jahrhundens t~ilweise ex­
plizit zur Widerlegung der sozi~lexplosiyen 
Marxschen Wen- und Menrwertlehre ent­
wickelt worden iSI (Grenznutzentheorie als 
subjektive Wen:lehre und Grenzproduktivi­

tätslheorie) und lomllier Syseemlheone haI 
bereits Luhmann ein Vorbild gegeben'). Bei­

den Theoriestrategien gemeinsam isr die 
überhistorische und affirmative Perspeklive. 

Die neokJassische Auffassung beherrsche 7.U­

mindest hintergründig das tneorelische Ein­
lührungskapitel (federführend : Kirchner): 
Wimchaftliche Aktivität dient der .Bedürl­
nisbelriedigung mil HiJlc wimchafdicher 

Güter< (S. 1 s); Kapital ist nicht geronnene 
Arbeit, sondern neben Arbeit und Boden ein 

selbständiger produktiver Faktor. Dennoch 
wird die neoklassische Sichrweise auch 
durchbrachen, und zwar VOr allem an zwei 
Steifen. Erstens wird der rigide Dualismus 

zwischen Zentralverwaltungswinschaft und 

Markrwinschaft (Eucken) durch die Aner­
kennung von Mischsyslemen (z. B. gelenkte 
MarktwirtSchaft) aufgelockert, zum anderen 

wird die RIChtigkeit der Keynesschen Er­
kenntnis anerkannt, daß der sich selbst über­
lassene Markt durchaus auch makroökono­
mische Gleichgewichtsb.gen bei Umerbe­

schäitigung hnnt (S. 45), d. h. ein Chro­
nischwerdcn von Massenarbeitslosigkeit 

trotz ausgeglichenem Verhältnis von gesamt­

wirtschaftlichem A ngebol und Nachfrage 
möglich isl. Merkwürdig berührt, daß auf 
diese schwerwiegende Erkenntnis nur ein 
Satz verwendet wird, während ansonsten der 

Autor sich in lormalen, seitenbngen Abgren­
zungen und Definitionen (1. . B. über den Be­

griff Wirtschahspolilik) ergeht. Die eigent­
lich treibenden Schwungräder der Okono­
mie: Kapicalakkumulation und Profitmaxi­
mierung, zu benennen, "crs~umt der Autor 
in diesem Iheoretischen Grundlagenkapitel 
dagegen vollsLändig. 
Das 2. Kapitel (federführend: Schanze) 
bringt eine prägnante Darstellung der Ent­
wicklung im Verhältnis von Seaat und Wirt-

'! Grundrechte ,1. In .. irUlien. ~. Aun., '974' 
14 Eine Kri.ik der Th .. e bringtn HunIlShcrm.n, 

ökonomie aus rr.diriondJer und radibIer 
Sich •. a . •. 0 .. S. Ilr Ir. 

~5 E,ne vorzügliche Zusammoni>.<;ung die'er jahr-

schaft. Die Etappen sind: .. Merkantilistische 

5taaulenkung~, "liberale WiruchaltsaulOno­
mie«, moderne .. organisierte Interdepen­

denz< (S. 59). Letztere Bezeichnung steht an­
stelle des gebtauchlichen oorganisien:er Kapi­
talismus~ und setzt die lonnale Begriffsstra­

legie der Autoren fort, jedoch beinh31tet sie 
eine Absage an die neoliberale Trennung von 

Staat und WirtSchaft (S. 9"). Sodann wird, 
ausgehend von der Lunmannschcn Evolu­
tionSlhese einer sich zunehmend 3usdiffcren­
zierenden Gesellschafc, die insritutionelle 
und funktionale Dilferenzierung innerhalb 

der WirtSchaft (1.. B. die angebliche Machter­
greifung der ~ Technostruktur.)" lind des 
Staates (1.. B. Bundesbank, Kartellamt, öf­
fentliche Unternehmen) sowie dazwischen 

geschalteter Gruppen und Einrichtungen 
(Verbände, Kammern) dargestellt. Dem gan­
zen liegt der Pluralismusansatz zugrunde. 
Obwohl seine affirmativen Versuchungen er­
kannt werden (5. (00), wird weder die marxi­
stische Fundamemalkriti k (kapitalistische 
Gesellschaft als antagonistische Klassenge­

sellschaft mit allenfalls plur~li5eischcn Ober­
lagerungen) noch die Kritik der in der ameri­
kanischen .communiey-powera-Forschung 
entwickelten Theorie von der .. power-elite« 
(nicht pluralistische imerc.ssenkonkurrenz, 

sondern Machlkartcll der Eliten aus Wirt­
schalt, Militär und Staats3dminiscration)" ei­

ner Erwähnung für wert befunden. Mit dem 
Schluß des Kapitels wird zum erstenmal spe­
zifisch rechlswissensch~fdiches Terrain be­

ueten. Ocr Autor konstatiert für die mC>der­
ne Rechtscntwicklung eine .Offnung des 
Privatrechts gLlIenüber öffentlichen lntere~ 
sen«. Srichwone sind hier: Tarifvertrag, falr­

lischer Vemag, Mitbestimmung, AGB-Ge­
setz. 

Das 3. Kapitel (federführend: Mertens) ist 
reehtsrneoretisch ausgerichtet. Es stellt ein 
verdienstvolles Resümee dessen dar, was an 
immmcnrer rechLSwissensch,ftlicher Aufklä­

rung in den vergangenen Jahrzehnten gelei­
stet worden ist. Auf der Basis einer .realisti­
sehen. Rechtstheorie (5, r l4), die sich vom 
Naturrecht und RechLSpositivismus gleich 
entfernt zu halten versucht und sich an das 
Recht hält, sC> wie es wirklich ist (-Iaw in 

zehntcbngcn. hil"Llgen und ohne eindeutiges Er. 
gebnis geblicbenen ocommuni,y-power. Kon. 
r.ova" gibr F. W. Schvpi, Demokraricrhcorie 
zwischen Uropi, und Anpu.ung, Kronberg 
1971· 

/°7 
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lo8 actiond), wird als Gegenmodell zur her­
könunlicben Rechtsq ueUenlehre die »Rechts­
ordnung als Inbegriff von Nonnen, als Inbe­
griff aller rechtlichen Entschetf/llngen und als 
Inbegriff aller enucheidungsleitenden Ge­
sichtspunkte verstand en" (S. ! 25). Recht wird 
erzeugt daher auch durch die faktische 
RechlSserzung Privater (Sanung einer Ak­
!iengesellschaft, ACE; Verdingungsordnung 
für Bau leislungen, freiwillige Selbstbindu n­
gen der Winschaft, DIN-Normen usw.) 
ebenso wie durch suatliche . Kryptononnic­
mng durch Datensetzung «, vor allem in der 
Form staatlicher Planung, schließlich durch 
die von der Rechtsprechung herangezogenen 
. policies" (S. 162). Richter]jche Auslegung 
und Rechtsfortbildung, offene Gesetzeskor­
rcktur und ErsatzgeselZgebung durch die 
Rechtsprechung führen dazu, . daß sich eine 
scharfe Grenze zwischen Rechtsanwendung 
und Rechtspolitik « n ich! ziehen läßI (S. 171). 
Diese aufkJ:i.rerische Position wird aber par­
tieU wieder zurückgenommen, wenn es um 
die Frage der Legitimation dieser polilischen 
Entsche.idungen von Juristen geht. Dann 
werden die .professionellen Ideale. des 
Rechtsanwenders: • Neutralirät, Unpartei­
lichkeit und Sachlichkeit_ bemüht., oder auf 
rechtstheoretischC' Vorschläge der Rationali­

sierung von Werrungen verwiesen (S. t74 1.). 
Die sich durch das gesamte Buch hinziehende 
Str2cegie der Ausblendung doch nicht von 
vornherein unplausibler kritischer Gegenpc>­
,ilionen, der fehlende Wissensehaftspluralis· 
mus der dem polj(ischen PluraJismuskonzept 
verpflichteten AutOren, ihre unzulässig redu­
ziene Komplexität, wird an dieser Stelle be­
sonders deutlich. Die Möglichkeit eines sy­
stematischen schichcen- bzw. klassenspezili­
schen -bias« der RechlScraugcr, historisch 
durchaus nicht ohne Belege", hah Menens 
nicht für erwägenswert. Seine bejahende An­
nahme dcr .ungeschriebenen Verpflichtung" 
von Gerichten auf eine .Poütik der kleinen 
Schritte. und auf die Vermeidung von .Ent­

wicklungssprüngen im System- (S. '73, '78) 
dürfte hingegen auch den Widerspruch einer 
Forschungsrichtung herausfordern. die zur 

26 D ie EigenCIJms· und Vermögensinteressen der 
amerib,,;schen Vert,<sungsgeber und ihre 
Dul"Chsel~ung in dtr Vcrfus.sung malys;err di_ 
betiihmlt Un.ersuchung \'on eh. A. Be>rd, 
Eine ökonomische J nlerprelJlion der amerika· 
nischen Vcrhs.sung, Franklun '97'1 (1_ Auf). der 
ameribnischen Originalausg,be: '913)' Die 
klz,cmpe4ifi,chc Sieht des RAG .naly,icn 

überwindung des .Inkremenulismus. in der 
Politik ausgezogen ist und deren politischer 
Standon auch für den Autor annehmbar sein 
dürfte" . 
Der Vorwurf eines fehlenden Wissenschafts­
pluralismus wird auch nicht dadurch entkräl­
let, daß in dem umfangreichen, von Kirchner 
und Mertens verraßcen Schlußkapitel kriti­
sche Argumence gegen die Marktwinschaft 
in einer Pro- und Contra-GegenübersteUung 
zu Worte kommen . Dazu jst die Gegenüber­
steUung zu summarisch (auf ganzen zwei Sei­
ten, S. 'Y7 und 19&) und schiel. Der Leser ist 
sich auch ziemlich sicher. daß das Ergebnis 
der Abwägung bereits von vornherein fest­
stehe. Es lau tet: Die Marktwirtschaf r ist .das 
Winschaüssysrern, das sich im historischen 
Vergleich als unübenroffen effektiv und lern­
fähig erwiesen hat ... « (S. 20 J). Dieser hislC>­
rische Vergleich aus dem Handgelenk ver­
kenne die: ungleichen Sranbedingungen im 
Weltlauf der Winschaftssysteme (Rußland 
war z. Z. der Oktoberrevolution noch ein 
feudalislisches Agrarland, außerdem als in­
zwischen slalinistisch gewordene SU Haupt­
kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs), 
abstrahien von den gesellschaftlichen Opfern 
und Koslen kapitalistischen Wachstums 
(Kriege, Krisen, Faschismus, Ausbeurung der 

drillen Welt) und erscheint angesichfs der für 
die Soer Jahre in der BRD allgemein progno­
stizierten Verdoppelung der Arbeitslosen­
zah I und des seit über IS Jahren höheren und 
sehr gleichmäßigen Winschaftswachsrums in 
der DDR obendrein als vorschnell . 
Immerhin betonen die Autoren in aller Deul­
lichkeit die vcrfassungsrechlliche Geboten­
heit staatlicher Planung und Eingriffe in die, 
in einer "spezifischen Affinität... zu den 
drei grundlegenden Baus'L~nef! unserer Ver­
fassung, dem RechtSstaats-, dem So:z.ialstaars­
und dem Demokratieprinzip« gesehenen 
Marktwirtschaft (S. 200, 102). Interventions­
felder sollen u. a. sein: Stärkung der Konsu­
menrensouveränitäl, Erhaltung des Wettbe­
werbs, Korrekluren der Einkommensvenei­
lung, Humanisierung der Arbei! ) Umweltsi­
cherung, konjunkturelle und strukturelle Sy-

Kan-Frcund, D.s S02 ;21id~1 des Reich • .,.­
bcirsgerichu in : Th. ~m (Hrsg.), Arbeirs· 
recht und Politik. Neuwied '966. 

'7 Gem.int ist di e um M.ynt:t!Scharpl &"lPpi~ne 
Pl.1nungsforsdlUng, vgJ. R. Maynl7., F. Schupf 
(Hrsg.). Planungsorg>nis2lion. Die Diskussion 
um di e Rdorm von Regierung und Verwultung 
des Bundes, München 1973. 
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stemstabilisierung, bedlirfnisorieotiene So­
zialpolitik (s. (99). Aus einem damit korre­

spondierenden Katalog .wirrschaftspoliti­

scher Basisemscheidungen« (5. 209). zu de­

ren Gestaltung der Allgemeine Teil des Wirt­

sch.lltsrechts aufgerufen iSI, wird zur $13r­

kung der Konsumfreiheit, neben der Kon­
trolle von AGB, der Gewährleistung von 

Wettbewerb und anderen Maßnahmen. auf 

dem Weg über sog. Indexfonds die maßgeb­

liche Beteiligung der Konsumenten als Kapi­

talgeber an den Investitionsentscheidungen 

gefordert (S . 220). Die Verwandlung von 

Konsumenten in Mini-Kapitalisten hat das 

erklärte Ziel, »die Marktwiruchaft zu legiti­

micren~ (5. H I). Zur .Gewährleistung der 

Bindung der Unternehmen an die Konsum­

und Sparenrsche.idungen der einzelnen. - ne­

ben der Konsumfreiheit eine weitere wirt­

schJitspolitische Basisentscheidung - wird 
im Gegensatz zu Reich der strukturelle Wett­

bewerbsanS3tz bevorzugt. Auch die Mög­

lichkeü einer Strafbewchrung der WClIbe­

werbsvorschriften wird erwogen (5. 1}6 H.). 

Die A moren vermeiden jedoch au eh ein noch 

so vorsichtiges PI~doyer für Encflechtung 

und unterscheiden sich darin von Steindorff. 

[n diesem Zusammenhang wird das Bundes­

verfassungsgericht in seinem anstehenden 

MitbeSlimmungsurteil vor einem grundsät:t­

lichen Verdikc gegen die paricätische Mitbe­

stimmung gewarnt (S. 243). Bei der Regelung 
der st.:ladichen Wiruchaftsbeeinflussung 

wird unter Berufung auf die ramponierte Au­

torität des Sachverständigen rats ~jede Art der 

Investicionslenkung" abgelehnt (5. 246). 

Nicht erst hier gibt sich das Buch als das 

konservarivst,; der drei besprochenen zu er­
kennen . Auch die Währungs- und Geldpoli­

tik sowie die globalsceuernde Fiskalpolitik 

sind Gegenstand des illgemeinen Wirt­

sch~tsrec.hts. Bundesbank- und Stabilitäts­

und Wachstumsgeserz sind die Leitgesetu. 

Die Darsrellung des ersten Themenbereichs 

geht auf sehr konventionellen pfaden. Behln­
delr werden die Geldlunktionen, der Geld­

schöpfungsmechanismus. problematisiert 

werden die gesetzlich eingeräumr.e Autono­

mie der Bundesbank und der Wertausgleich 

bei inflarionsgescörten Geldschuldverhälmis­
scn (S . • j z H.). Nachdem die von den Monc­

laristel1 mit ihrem neoklassischen Konzept 

langfristiger Geldmengensceuerung erregte 
Furore sich gelegt hat, muß emgegen der hier 
(s. 2\7) venretenen Auffassung die konjunk­

rurpolitische Wirksamkcit der Geldpolitik, 

jedenfalls soweit die Ankurbelungsfunktion 

in Frage sceht, skepl isch beuneilt werden. 

Äußerlich dokumentiert den Reputationsver­

lust der Moneuristen die Einbuße wichtiger 

Beraterpositionen nach dem amerikanischen 

PräsidentenwechseL 
Die neoklassischen Beriihrungsängste der 
Autoren werden zum Ärgernis, wenn der 

Abschnitt »SyscerrutabiUsierung - Global­

steuerung- mit einer Aufzählung »destabili­

sierender EinAÜSse u • die jedes Winschaftssy­

stern treffen, eingeleitet wird. Dabei handelt 

es sich u . 3. um Änderungen der Bedürfnis­

und Produktionsstruktur. Entwicklungen 

neuer Technologien, politische Einflusse, 

Änderungen im Konsum- und investitions­

verhalten. Diese Faktoren seien unabhängig 
vom Winschaftssystem wirksam, daher sei 

die Unterscheidung von immanenten und ex­

ternen Ursachen für Kon;unkturschwankun­

gen wenig fruchtbar (S . 146). Damit wird 

zum einen die marxistische Analyse übergan­

gen. wonach der Motor kapitalistischen 

Wirtsch~tens: die Prolitrate, nicht nur zu 

einem langfriscigen Fall tendiert (Gesetz vom 

Profitratenfall), sondern. wegen der auch im 

organisierten Kapitalismus systcmrclevant 

verbliebenen .. Anarchie- der dezentralen 

Produktionsstrukrur, auc.h zu periodischen 

Einbruchen neigt (zyklische Oberakkumula­

tions- und OberkapazitälSluise). Zum ande­

ren übergehen die Autoren vollsündig die 

Keynessche An:tlyse, was sie jedoch nicht 

hindert. verbalradikal die .Keynessche Revo­

lutionu im Munde zu führen (z. B. auf S. 

269). Als krisenverursachende Systemfehler 

macht Keynes 7..unaChSI eine übermäßige, die 

Nachfrage zu stark vermindernde Sparnei­

gung vor allem der höheren Einkommens­
schichten aus, sodann, ähnlich wie Man;, die 

lJ.f1gfrisrig sinkende ErtragsWt des Kapi­

tals, welche die Investitionsneigung der Un­

ternehmer verminden . Beide Analysen. die 

marxistische und die Keynessche, sind kapi­

talismusspezifisch. Auch die Empirie zeigt 
systemspezifische Unterschiede in der Kri­

senlogik : WirtSchaftskrisen in den osteuro­

p;iischen Plan wirtSchaften sind im Kern 

Mangelkrisen (Angebotskrisen ), in kapitali­

stischen Marktwiruch:dten Uberflußkrisen 
(Nachfragekri.cn). Zur Scoplung des Nach­

lrageloches haben die Konjunkrurprogram­

me der Bundesregierung in den letztcn Jah­

rcn, unterstützt durch divcrse Mulliplikator­

und Akzeleratordfckte. nicht ohne Erfolg ca. 

35 Mrd. DM aufgewendet . P. Nahttmowil2 
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